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Nr. 17 Donnerstag, 25. April 2024

Nr. 1 Erdaushubdeponie in 
Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 0151/12993033 
von Montag bis Freitag geöffnet.  
Anmeldungen am Vortag!  
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegengenommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 2 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von März bis November 
am Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr 
und am Samstag von 09.00 – 13.00 
Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter   
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE DAITING

Nr. 1  Beitragssatzung für 
die Verbesserung/
Erneuerung der 
Entwässerungsein-
richtung (VBS/EWS) der 
Gemeinde Daiting

Aufgrund des Art. 5 des Kommu-
nalabgabengesetzes erlässt die Ge-
meinde Daiting folgende

Beitragssatzung für die Verbes-
serung/Erneuerung der Entwässe-
rungseinrichtung (VBS/EWS)

§ 1 Beitragserhebung
Die Gemeinde Daiting erhebt ei-

nen Beitrag zur Deckung seines Auf-
wandes für die Verbesserung der 
Entwässerungseinrichtung für das 
Gebiet der Gemeinde Daiting (Ker-
nort Daiting und Ortsteile Hoch-
feld, Natterholz, Unterbuch und 
Reichertswies) für folgende bauliche 
Maßnahmen:

Rückbau der Kläranlage Nat-
terholz und Neubau von Druck-
leitung, Pumpwerk und Misch-
wasserbehandlung bestehend 
aus:

Pumpwerk Natterholz  
Pumpwerk als Betonfertigteil mit 
Kellergeschoss für Rohrleitungen, 
Armaturen und Kompressor für 
Nachblasung sowie Vorschacht für 
zwei Pumpen in Nassaufstellung, 
Hochbau als Betonfertigteil für 
Schaltschrankanlage und Waschbe-
cken, einschließlich Nadelholzdach-
stuhl.

Druckleitung zur   
    Kläranlage Daiting  
Druckleitung aus PEHD da 110 
x 10 mm, Länge ca. 1.718 m, ein-
schließlich zugehöriger Be- und Ent-
lüftungsschächte mit Armaturen 
und Anschluss an bestehenden Zu-
laufsammler DN 300 zur Kläranla-
ge Daiting.

Stauraumkanal mit   
     Trennbauwerk  
Stauraumkanal aus Stahlbeton DN 

2.200 angeschlossen an Trennbau-
werk mit Beckenüberlauf als Stahl-
betonfertigteil, Nutzvolumen ca. 
108 m³, Reinigungseinrichtung und 
Tauchwand an der Entlastungs-
schwelle.

Retentionsbodenfilter  
Retentionsbodenfilter (Volumen = 
220 m³, Oberfläche = 81 m²) beste-
hend aus Sand-Filterkörper, Dränsy-
stem, Abdichtung, Retentionsraum 
und Bepflanzung mit Verteilerbau-
werk aus Stahlbeton, Notentlastung 
als Überlaufmulde und Ablauf-
schacht Retentionsbodenfilter ein-
schließlich Pumpe in Nassaufstel-
lung zur Abflussdrosselung.

Regenrückhaltebecken  
Nutzung des bestehenden Oxyda-
tionsteiches als Regenrückhaltebe-
cken im Dauerstau einschließlich 
Notüberlauf als Mulde, Abflussdros-
selung und Sanierung des bestehen-
den Teichmönchs.

Rohrleitungen  
Freigefälleleitungen als Verbindung 
zwischen sämtlichen Bauwerken in 
GFK DN 200 (ca. 15 m) und Stahl-
beton DN 600 und DN 700 (ca. 55 
m) einschließlich aller Schachtbau-
werke und Einbindung in den Be-
stand.  
Druckleitungen in PEHD DN 50 
und DN 80 als Zulaufleitung zum 
Anlagengelände bzw. Ablaufleitung 
vom Retentionsbodenfilter (ca. 70 
m), einschl. Einbindung in den Be-
stand.

Rückbau Kläranlage  
    Natterholz  
Verpressen Rohrleitungen und 
Schächte sowie Verfüllen von Absetz- 
und Abwasserteich mit Aushubma-
terial der neuen Bauwerke.

Sonstiges  
Zugehörige Maschinentechnik, zu-
gehörige Elektro- und Steuerungs-
technik mit Leerohrsystem, An-
schluss des Pumpwerks an das 
Strom- und Wasserversorgungsnetz.

Außenanlagen (Oberflächenbefe-
stigung, Einzäunung mit Toranlage).

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, be-

baubare oder gewerblich genutzte 
oder gewerblich nutzbare Grund-
stücke erhoben, sowie für Grund-
stücke und befestigte Flächen, die 
keine entsprechende Nutzungsmög-
lichkeit aufweisen, auf denen aber 
tatsächlich Abwasser anfällt, wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht 

zum Anschluss an die Entwässe-
rungseinrichtung besteht, oder

2. sie – auch aufgrund einer Sonder-
vereinbarung – an die Entwässe-
rungseinrichtung tatsächlich an-
geschlossen sind.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
(1) 1Die Beitragsschuld entsteht, 

wenn alle in § 1 aufgeführten 
Verbesserungsmaßnahmen tat-
sächlich beendet sind. 2Wenn der 
in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung 
liegt, entsteht die Beitragspflicht 
erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung.

(2) Wenn die Baumaßnahme be-
reits begonnen wurde, kann die 
Gemeinde schon vor dem Ent-
stehen der Beitragsschuld Vo-
rauszahlungen auf die voraus-
sichtlich zu zahlenden Beiträge 
verlangen.

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeit-

punkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtiger ist. Mehre-
re Beitragsschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1) 1Der Beitrag wird nach der 

Grundstücksfläche und der Ge-
schossfläche der vorhandenen 
Gebäude berechnet. 2Die bei-
tragspflichtige Grundstücks-
fläche wird bei Grundstücken 
von mindestens 2.500 m² Flä-
che (übergroße Grundstücke) 
in unbeplanten Gebieten bei be-
bauten Grundstücken auf das 
3-fache der beitragspflichtigen 
Geschossfläche, mindestens je-
doch 2.500 m², bei unbebauten 
Grundstücken auf 2.500 m² be-

grenzt.
(2) 1Die Geschossfläche ist nach 

den Außenmaßen der Gebäu-
de in allen Geschossen zu er-
mitteln. 2Keller werden mit der 
vollen Fläche herangezogen. 
3Dachgeschosse werden nur he-
rangezogen, soweit sie ausgebaut 
sind. 4Gebäude oder selbststän-
dige Gebäudeteile, die nach der 
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Schmutz-
wasserableitung auslösen oder 
die nicht angeschlossen werden 
dürfen, werden nicht herangezo-
gen; das gilt nicht für Gebäude 
oder Gebäudeteile, die tatsäch-
lich an die Schmutzwasserablei-
tung angeschlossen sind. 5Bal-
kone, Loggien und Terrassen 
bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit sie über die Gebäude-
fluchtlinie hinausragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine 
gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grund-
stücken wird als Geschossfläche 
ein Viertel der Grundstücksflä-
che in Ansatz gebracht. 2Grund-
stücke, bei denen die zulässige 
oder die für die Beitragsbemes-
sung maßgebliche vorhandene 
Bebauung im Verhältnis zur ge-
werblichen Nutzung nur unter-
geordnete Bedeutung hat, gelten 
als gewerblich genutzte unbe-
baute Grundstücke im Sinn des 
Satzes 1.

§ 6 Beitragssatz
Der Beitrag beträgt:

a) pro m² Grundstücksfläche 0,75 €
b) pro m² Geschossfläche 4,80 €
2Für Grundstücke, von denen kein 
Niederschlagswasser eingeleitet wer-
den darf, wird der Grundstücksflä-
chenbeitrag nicht erhoben.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat 

nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.  
Entsprechendes gilt für Vorauszah-
lungen.

§ 8 Beitragsablösung
1Der Beitrag kann vor dem Ent-

stehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag rich-
tet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 Pflichten der  
Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind ver-
pflichtet, der Gemeinde für die 
Höhe der Schuld maßgebliche Ver-
ände¬rungen unverzüglich zu mel-
den und über den Umfang dieser 
Veränderungen Auskunft zu erteilen.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt eine Woche 

nach Bekanntmachung in Kraft. Zu-
gleich tritt die Verbesserungssatzung 
vom 05.10.2021 außer Kraft.

Daiting, 22.04.2024 
GEMEINDE 

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 2. Änderungssatzung 
der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Daiting 
(BGS-EWS) 

Aufgrund des Art. 5, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes -KAG- 
(BayRS 2024-1-I) erlässt die Ge-
meinde Daiting folgende

2. Änderungssatzung der  
Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der 

Gemeinde Daiting (BGS-EWS):
§ 1

§ 6 erhält folgende Fassung:
Der Beitrag beträgt:
a) pro m² Grundstücksfläche 1,40 €
b) pro m² Geschossfläche 16,55 €

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt eine 

Woche nach Bekanntmachung in 
Kraft.

Daiting, 22.04.2024 
GEMEINDE 

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister




